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Wasserwehrsatzung
der Stadt Wolmirstedt

Aufgrund des § 14 Satz 5 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 
vom 16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 17.02.2017 (GVBl. LSA S. 33), in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat 
der Stadt Wolmirstedt in seiner Sitzung am 27.09.2018 folgende Wasserwehrsatzung 
beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Stadt Wolmirstedt richtet einen Wach- und Hilfsdienst für Wassergefahr (Wass-
erwehr) ein.

(2) Wasserwehr im Sinne dieser Satzung schließt Maßnahmen ein, zu denen die Stadt 
Wolmirstedt nach § 14 WG LSA verp� ichtet ist.

(3) Maßnahmen der Wasserwehr zur Unterstützung der Wasserbehörde sind geboten, 
wenn durch Hochwasser, Eisgang und andere Ereignisse Anlagen oder Einrichtungen 
des Hochwasserschutzes oder Überschwemmungsgebieten Gefahren drohen (Wasser-
gefahr) oder bereits eingetreten sind.

§ 2 Einrichtung und Aufgaben der Wasserwehr

(1) Die Stadt Wolmirstedt trifft zur Unterstützung der Wasserbehörde bei der Abwehr 
der in § 1 Abs. 3 beschriebenen Gefahren die erforderlichen personellen, sachlichen und 
organisatorischen Maßnahmen. Sie hält die hierfür erforderlichen Hilfsmittel bereit.

(2) Für die in § 1 der Verordnung über den Hochwassermeldedienst vom 25.11.2014 
(GVBl. LSA S. 489) aufgeführten Gewässer und für die gemäß Anlage 2 i.V.m. Nr. 4 
der Hochwassermeldeordnung (RdErl. des MLU vom 01.12.2014, MBI. LSA S. 587), 
unter www.hochwasservorhersage.sachsenanhalt.de genannten Hochwassermeldepe-
gel, ergeben sich ab der Ausrufung der Alarmstufe III für die Wasserwehr insbesondere 
folgende unterstützende Aufgaben:

1. Wachdienst

a)  Beobachtung der Wasserstandsentwicklung und Eisführungen sowie Beurteilung 
dieser im Hinblick auf die Bedrohung der Bevölkerung sowie Hab und Gut;

b)  Beobachtung und Beurteilung der Einrichtungen, die Wasser- und Eisgefahr abwen-
den sollen (z. B. Deiche/ Dämme, Ufermauern, Siele/Schöpfwerke, Wehre, mobile 
Hochwasserschutzsysteme, Sandsackaufkadungen);

c)  Beobachtung bedrohter Objekte (z. B. Infrastruktureinrichtungen, Versorgungsanla-
gen, Brücken/Durchlässe, Gebäude am Ufer, Produktions- und Stallanlagen);

2. Hilfsdienst

a)  bei der Bekämpfung bestehender Hochwasser- und Eisgefahren;

b)  bei der Sicherung und Reparatur von Schadstellen an Deichen; Aufkadung und Ver-
stärkung;

c)  bei der Sicherung der Funktionstüchtigkeit von wasserwirtschaftlichen Anlagen (z. 
B. Siele, Schöpfwerke, mobile Pumpanlagen, mobile Hochwasserschutzanlagen, 
anderen operativen Sicherungsmaßnahmen).

Die Wasserwehr kann an sonstigen Gewässern im Gebiet der Stadt Wolmirstedt ent-
sprechend tätig werden, wenn die Hochwasserlage dies erfordert. Über die eingeleiteten 
Maßnahmen ist die zuständige Wasserbehörde durch den Leiter der Wasserwehr zu in-
formieren. Die Wasserwehr kann auch vor der Ausrufung der Alarmstufe III eingesetzt 
werden.

(3) Der Bürgermeister hat in Abstimmung mit der Wasserbehörde für die Alarmierung 
und den Einsatz der Wasserwehr einen Hochwasseralarm- und Einsatzplan zu erstellen 
und mindestens jährlich oder aus konkretem Anlass fortzuschreiben. Der Plan und die 
Fortschreibung ist den in dem Plan genannten Personen gegen Empfangsbestätigung be-
kannt zu geben. Ebenso ist der Umfang der vorzuhaltenden Hochwasserbekämpfungs-
mittel mit der Wasserbehörde abzustimmen.

(4) Der Bürgermeister stellt darüber hinaus einen Organisationsplan für die Wasserwehr 
auf, der mindestens folgende Angaben enthält:

 1.  den von ihm bestimmten Wasserwehrleiter, seine Stellvertreter und die weiteren 
Mitglieder der Wasserwehr,

 2. den Versammlungsort,

 3. die Art der Alarmierung,

 4.  die Beschreibung und Bezeichnung der Deich- und Flussabschnitte und der 
Hochwasserschutzanlagen,

 5.  ein Verzeichnis besonderer Gefahrenstellen an Hochwasserschutzeinrichtungen 
und im Überschwemmungsgebiet,

 6.  das Verzeichnis der Hochwasserbekämpfungsmittel,

 7. die Lagerorte der Hochwasserbekämpfungsmittel,

 8. die Ablösung und Versorgung,

 9. die Nachrichtenübermittlung.

Der Organisationsplan ist bekannt zu machen.

(5) Der Stadt Wolmirstedt obliegt die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder der Wass-
erwehr.

§ 3 Zuständigkeit

(1) Für die Unterstützung der Wasserbehörde bei der Abwehr der in § 1 Abs. 3 beschrie-
benen Gefahren ist der Bürgermeister zuständig. Er ruft entsprechend    § 2 Abs. 2 den 
Einsatzfall für die Wasserwehr aus und beendet ihn.

(2) Der Wasserwehrleiter leitet den Einsatz der Wasserwehr vor Ort. Er hat den Weisun-
gen der Wasserbehörde des Landkreises Börde Folge zu leisten.

§ 4 Verfahren zur Aufstellung der Wasserwehr

(1) Der Bürgermeister kann zum Dienst in der Wasserwehr heranziehen:

 1. Bürger der Stadt Wolmirstedt,

 2. Beschäftigte der Stadtverwaltung,

 3.  Personen, die ihr Einverständnis zur freiwilligen Hilfeleistung in der Wasserwehr 
erklärt haben.

(2) Die nach Absatz 1 ausgewählten Personen werden vom Bürgermeister im Sinne des 
§ 30 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 
288) in der jeweils geltenden Fassung zum ehrenamtlichen Dienst in der Wasserwehr 
berufen. Bürger, die sich freiwillig für den Dienst in der Wasserwehr melden, sind vor-
rangig zu bestellen. Die Berufung enthält:

 1. die Bezeichnung der ehrenamtlichen Tätigkeit,

 2.  den Beginn und, sofern nicht unbefristet, das Ende der Berufung zum ehrenamt-
lichen Dienst in der Wasserwehr,

 3. den Versammlungsort im Falle der Alarmierung,

 4. die während des Dienstes in der Wasserwehr zu beachtenden P� ichten.

(3) Der zur ehrenamtlichen Tätigkeit verp� ichtete Bürger der Stadt Wolmirstedt kann 
den Dienst in der Wasserwehr nur aus wichtigen Gründen ablehnen oder sein Ausschei-
den verlangen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere, wenn der verp� ichtete Bürger we-
gen seines Alters, seiner Berufs- oder Familienverhältnisse, seines Gesundheitszustan-
des oder sonstiger in seiner Person liegender Umstände an der Übernahme des Dienstes 
in der Wasserwehr verhindert ist.

§ 5 Entschädigung

Die Entschädigung der zum ehrenamtlichen Dienst in der Wasserwehr Berufenen richtet 
sich nach der Aufwandsentschädigung für in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamt-
licher Tätigkeit Berufene (RdErl. des MI vom 16.06.2014 – 31.21-10041).

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt gemäß § 14 WG LSA i.V.m. § 31 KVG LSA, wer als Bür-
ger der Stadt Wolmirstedt ohne wichtigen Grund

 1. die Übernahme des Dienstes in der Wasserwehr ablehnt oder

 2.  trotz der Berufung nach § 4 Abs. 2 die Ausübung des Dienstes in der Wasserwehr 
verweigert.

(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des     § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zu-
letzt geändert durch Artikel 11 Abs. 33 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2745), 
in der jeweils geltenden Fassung, i.V.m. § 31 Abs. 2 KVG LSA, ist der Bürgermeister.

§ 7 Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form.

§ 8 Inkrafttreten

(1) Diese Wasserwehrsatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Wasserwehrsatzung der Stadt Wolmirstedt vom 24.06.2010 au-
ßer Kraft.

Wolmirstedt, den 27.09.2018   

                                                            - Dienstsiegel -

M. Cassuhn         
Stellv. Bürgermeisterin

1. Änderung der Satzung zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge
für die Gewässerunterhaltung

Aufgrund § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen Anhalt (WG LSA) vom 16. 
März 2011 (GVBl. LSA S.492) i. V. m. der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45 des Kommunalver-
fassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalts (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. 
LSA S. 288) und des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) jeweils in der zur Beschlussfas-
sung geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Wolmirstedt in seiner Sitzung am 
27.09.2018 die folgende Änderungssatzung zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbei-
träge für die Gewässerunterhaltung beschlossen.

Artikel 1, Änderung

Die Satzung zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge für die Gewässerunterhal-
tung vom 07.12.2017 wird wie folgt geändert:

Zu § 2 Gegenstand der Umlage

Die Stadt Wolmirstedt legt die Beiträge, die ihr aus ihrer gesetzlichen Mitgliedschaft 
im Unterhaltungsverband „Untere Ohre“ entstehen einschließlich der durch die Umlage 
entstehenden Verwaltungskosten , auf die Umlageschuldner um.

Zu § 4 Umlageschuldner

Abs. 1 
Umlageschuldner ist, wer Eigentümer oder Nutznießer eines im Stadtgebiet gelegenen, 
zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstückes ist. Grundstück im Sinne dieser Satzung 
ist das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinn.

Zu § 7 Umlagesatz

Abs. 1 
Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitrages beträgt für das Kalenderjahr  2018, 

a) für den Flächenbeitrag 8,46 Euro/ Hektar inklusive Verwaltungskosten 

b) für den Erschwernisbeitrag 4,86 Euro/Hektar inkl. Verwaltungskosten 

Abs. 2 
Die ermittelte Umlagehöhe wird auf ganze Cent gerundet. Gemäß § 14 Abs. 2 KAG 
LSA können Cent Beträge bei der Festsetzung von kommunalen Abgaben auf volle 
Euro abgerundet und bei der Erstattung auf volle Euro aufgerundet werden.

Artikel 2, Inkrafttreten

Die 1. Änderung der Satzung zur Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge für die 
Gewässerunterhaltung tritt nach öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Wolmirstedt (Generalanzeiger) rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.

Stadt Wolmirstedt, 28.09.2018

                                                            - Dienstsiegel -

M. Cassuhn         
Stellv. Bürgermeisterin

Amt für Landwirtschaft, Wanzleben, den 5. November 2018
Flurneuordnung und Forsten Mitte 
Außenstelle Wanzleben
Ritterstraße 17-19
39164 Wanzleben

Öffentliche Bekanntmachung

Anordnung der vorläu	 gen Besitzeinweisung Nr. 2

Für das Verfahrensgebiet der Flurbereinigung Hägebach/Landgraben OK 12, Flurneu-
ordnungsverfahren nach §86 Flurbereinigungsgesetz wird aufgrund der §§ 65 und 66 
Abs. 2 und 3 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) die

Vorläu	 ge Besitzeinweisung Nr. 2

zum 1. Januar 2019 angeordnet.

Damit wird die Besitzeinweisung vom 17. November 2017 aufgehoben.
Die hier vorliegende vorläu� ge Besitzeinweisung ist notwendig geworden, weil die 
neue Feldeinteilung aufgrund von zahlreichen Widersprüchen in großem Umfang ge-
ändert wurde.

Der Zeitpunkt der vorläu� gen Besitzeinweisung gilt gemäß § 44 Abs. 1 Satz4 FlurbG 
als Stichtag der Wertgleichheit der Grundstücke. Maßgebend für die vorläu� ge Besit-
zeinweisung der neuen Grundstücke sind die Überleitungsbestimmungen, die nach § 
62 Abs. 2 i.V. mit § 65 Abs. 2 Satz 3 FlurbG erlassen worden sind. Die Überleitungs-
bestimmungen sind Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung. Aufgrund der dort 
angeordneten Termine und Festsetzungen gehen Besitz, Verwaltung und Nutzung der 
neuen Grundstücke auf die Planempfänger über.

Über die Leistungen nach § 69 FlurbG durch den Nießbraucher, den Ausgleich bei 
Pachtverhältnissen nach § 70 Abs. 1 und die Au� ösung von Pachtverhältnissen nach § 
70 Abs. 2 FlurbG entscheidet das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Mitte auf Antrag, der bis spätestens drei Monate nach Erlass dieser Anordnung gestellt 
werden kann.

Im Falle des § 70 Abs. 2 FlurbG ist nur der Pächter antragsberechtigt (§ 71 FlurbG). Nä-
here Einzelheiten sind in den Überleitungsbestimmungen enthalten. Die neue Feldein-
teilung ist in Karten und Nachweisen enthalten. 

Auslegung:
Die Karten der neuen Feldeinteilung liegen öffentlich zur Einsichtnahme für die Betei-
ligten während der Dienststunden (Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 
Uhr bis 17.45 Uhr sowie Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 
15.45 Uhr) am

Dienstag, den 12. Dezember 2018 und am Mittwoch, den 13. Dezember 2018
im Bauamt der Gemeinde Niedere Börde, Große Straße 9/10, 39326 Niedere Börde OT 
Gr. Ammensleben und im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte 
(ALFF), Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten aus.

Bedienstete des ALFF  werden an folgenden Terminen die neue Feldeinteilung an Ort 
und Stelle erläutern bzw. Auskünfte geben:

Montag, den 17. Dezember 2018 und Mittwoch, den 19. Dezember 2018 von 10.00 
– 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr, 

im Bürgerhaus der Gemeinde Niedere Börde, Bornsche Straße 14 im OT Samswegen

Die rechtlichen Wirkungen der vorläu� gen Besitzeinweisung treten mit den in den 
Überleitungsbestimmungen genannten Zeitpunkten ein und enden mit der Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes (§§ 61 und 63 FlurbG).

Begründung:
In der Flurbereinigung Hägebach/Landgraben, ist die neue Feldeinteilung aufgestellt 
worden. Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke liegen vor. Das Verhält-
nis der Ab� ndung zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten steht fest. Die Beteilig-
ten haben Gelegenheit, sich die neue Feldeinteilung erläutern zu lassen. Die Vorausset-
zungen für die Anordnung der vorläu� gen Besitzeinweisung gem. § 65 Abs.1 FlurbG 
liegen vor. Es ist zweckmäßig, dass – entsprechend dem allgemeinen Wunsch der Betei-
ligten - die neuen Grundstücke möglichst bald in den Besitz des künftigen Eigentümers 
übergehen, auch ohne dass der Flurbereinigungsplan vorher vollständig aufgestellt und 
den Beteiligten vorgelegt ist. Es ist Sinn der Flurbereinigung, dass die Verbesserung der 
Agrarstruktur durch die neue Feldeinteilung den Beteiligten im eigenen Interesse zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zugute kommt. Die Verbesserung der Agrarstruktur und die 
Schaffung betriebswirtschaftlich sinnvoller Flächenzuschnitte liegt sowohl im öffentli-
chen als auch im objektiven Interesse der betroffenen Teilnehmer.

Sofortige Vollziehung:
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO wird die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes 
angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung 
haben. 

Gründe: 
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, 
wenn sie im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten 
liegt. Auch die Voraussetzungen hierfür sind in dem Flurbereinigungsverfahren Häge-
bach/Landgraben gegeben. Soweit es dafür ergänzend einer Abwägung zwischen den 
öffentlichen Interessen an einem Sofortvollzug einerseits und dem privaten Interesse 
eines Betroffenen an der Aufrechterhaltung der aufschiebenden Wirkung seines Rechts-
behelfes andererseits bedarf, fällt hier die Abwägung insbesondere deshalb zugunsten 
der öffentlichen Belange aus, weil die durch die vorläu� ge Besitzeinweisung ausgelös-
ten ineinandergreifenden Besitzwechsel gleichzeitig wirkend vollzogen werden müs-
sen. Dies wäre nicht möglich, wenn die Widersprüche Einzelner aufschiebende Wir-
kung hätten. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Anordnung der vorläu� gen Besitzeinweisung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzle-
ben, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Frist wird auch durch Einlegen 
des Widerspruchs beim Landesverwaltungsamt Halle, Willy-Lohmann-Straße 7, 06114 
Halle, gewahrt. 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem ersten Tag der Auslegung der Karten der neu-
en Feldeinteilung. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Frist nur 
gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei 
der Behörde eingegangen ist. Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfällt 
die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs. Die aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs kann durch das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Breiter 
Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg, auf Antrag ganz oder teilweise wiederhergestellt 
werden (§ 80 Abs. 5 VwGO). Ein entsprechender Antrag ist bei dem genannten Gericht 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu stellen.

Im Auftrag

                                                

Christa Lüddecke    

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte (ALFF)
Ritterstraße 17-19
39164 Wanzleben

Flurbereinigung Hägebach/Landgraben

Überleitungsbestimmungen

zur vorläufi gen Besitzeinweisung Nr. 2 zum 1.1.2019

Diese Bestimmungen regeln den Besitz- und Nutzungsübergang an den neuen Grund-
stücken des Flurbereinigungsgebietes. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde 
hierzu gehört. Er hat den Bestimmungen zugestimmt.
Diese Bestimmungen können – soweit sie nicht auf Gesetzesvorschriften beruhen oder 
bestimmte Fristen für die Einreichung von Anträgen an das ALFF angehen – durch ab-
weichende Vereinbarungen unter den Beteiligten, namentlich zwischen Planempfänger 
und Vorbesitzern, ersetzt werden.
Das ALFF kann in begründeten Fällen von Amts wegen Ausnahmen von den Bestim-
mungen anordnen, insbesondere die darin festgesetzten Fristen ändern. Die nachste-
henden Stichtage und Zeitpunkte beziehen sich jeweils auf das Jahr des vorgenannten 
Verwaltungsaktes zur vorläufi gen Besitzeinweisung.

I. Übergang der Landabfi ndungen

1.  Die Planempfänger treten in den Besitz der neuen Grundstücke (Landabfi ndungen) 
ein, sobald die darauf stehenden Früchte und Gräser der Vorbesitzer abgeerntet sind.

2.  Alle brachliegenden oder als Kultur genutzten Flächen können die Planempfänger 
unmittelbar nach der vorläufi gen Besitzeinweisung in Besitz nehmen, soweit diese 
durch Wege zugänglich sind.

3.  Als spätester Zeitpunkt für die Räumung der Grundstücke werden folgende Termine 
bestimmt (Übergabetag):

 a) für Halmfrüchte nach Aberntung, spätestens jedoch der 01.10.2019
   Dabei darf der Altbesitzer das anfallende Stroh häckseln, oder Strohballen bis 

zum 31.03. des nachfolgenden Jahres am Rande der Flächen lagern, wenn nicht 
die Lagerung auf einer Abfi ndungsfl äche zumutbar ist.

 b) für Kartoffeln nach Aberntung, spätestens jedoch der 15.11.2019.

 c)  für die übrigen Ackerfrüchte (Rüben, Gemüse, Gräser) nach Aberntung, späte-
stens der 1.12.2019. Dabei darf der Altbesitzer die anfallenden Rüben bis zum 
31.01.2020 das anfallende Rübenblatt bis zum 30.04. des nachfolgenden Jahres 
am Rande der Flächen lagern, wenn nicht die Lagerung auf einer Abfi ndungsfl ä-
che zumutbar ist.

 d)   für Wiesen und Weiden nach Vereinbarung, spätestens jedoch am 30.4.2019. 
Weidezäune sind – soweit erforderlich – bis zum 01.03 des folgenden Jahres 
vom Altbesitzer zu entfernen.

 e) für Gärten der 31.1.2019.

 f)  für Sonderkulturen sollen im einzelnen freie Vereinbarungen getroffen werden. 
Kommt keine Einigung zustande, so erfolgt eine Regelung von Amts wegen.

 g)  für Stillegungsfl ächen richtet sich die Übergabe nach den jeweils geltenden Zu-
wendungsrichtlinien.

 h)  Hat der Altbesitzer auf seiner abzugebenden Fläche Zwischenfrüchte angebaut, 
muss diese Fläche zum 1.1.2019 übergeben werden, mit der Aufl age, dass die 
vorhandene Zwischenfrucht/Untersaat bis zum 15.2.2019 zur Greening - Erfül-
lung auf der Fläche verbleibt.

Die Abräumung der Grundstücke muss am Abend des Übergabetages beendet sein. An 
dem darauffolgenden Tage kann der Empfänger mit der Bestellung der ihm zugewie-
senen Flächen beginnen sowie die noch nicht abgeräumten Reste der Ernte auf Gefahr 
und Kosten des Vorbesitzers fortschaffen lassen.

4.  Der Vorbesitzer hat die Flächen, die einem anderen zugewiesen werden, in ord-
nungsgemäßen Zustand zu übergeben. Insbesondere sind alle Verschlechterungen 
der Ertragsfähigkeit oder sonstige Beeinträchtigungen in der Benutzbarkeit, die 
durch den Nutzer seit der Wertermittlung im Flurbereinigungsverfahren verursacht 
wurden, auszugleichen bzw. zu beseitigen. Der Planempfänger kann verlangen, dass 
ihm der Vorbesitzer die Kosten der Beseitigung der von diesem verschuldeten und 
in der Wertermittlung nicht berücksichtigten Mängel erstattet.


